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Vereinbarung zur Förderung von Stipendiatinnen und 
Stipendiaten an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und 
Kultur Leipzig im Rahmen des Deutschlandstipendiums 

- im Folgenden: HTWK Leipzig -

zwischen der 

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig vertreten durch die Kanzlerin

Frau Prof. Dr. Swantje Rother

Karl-Liebknecht-Straße 132 

04277 Leipzig 

und dem Fördernden 

der Firma/Organisation/Stiftung/Privatperson 

Rechtsform der Firma/Organisation/Stiftung/Privatperson 

Unterschriftsberechtigte/r, Name: 

Unterschriftsberechtigte/r, Funktion: 

Adresse: 

Kontaktperson für die HTWK, Name: 

Ggf. abweichende Adresse: 

E-Mail: 

Telefon: 

- im Folgenden: Fördernde -
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1. Förderungshöhe und Förderungsdauer

Der Stiftende verpflichtet sich hiermit, im Rahmen des Deutschlandstipendiums an der HTWK Leipzig ab dem 

Wintersemester 2023/24 leistungsstarke Studierende zu unterstützen und übernimmt  

          Stipendien in Höhe von je 1.800 Euro pro Jahr 

für die Dauer von               Jahr/en. 

Die Spende soll wie folgt abgefordert werden: 

Der Fördernde erhält von der HTWK Leipzig eine separate Zahlungsaufforderung und nach Eingang der Zahlung 
eine Spendenbescheinigung. 

2. Sichtbarkeit der Förderung

Die HTWK Leipzig würdigt das Engagement der Fördernden und nennt diese z.B. auf der Internetseite des 

Deutschlandstipendiums der HTWK Leipzig, der Stifterwand bei der Vergabefeier, im Rektoratsflur oder bei 

anderen öffentlich sichtbaren Anlässen. 

Premium-Fördernde (ab drei Stipendien jährlich) werden in der Sichtbarkeit gesondert hervorgehoben. 

3. Fachliche Bindung der Deutschlandstipendien 

☐ Die Spende im Rahmen des Deutschlandstipendiums kann an geeignete Studierende aller Fachrichtungen der

HTWK Leipzig vergeben werden.

☐ Die HTWK Leipzig ist verpflichtet, 1/3 der Stipendien fachunabhängig zu vergeben. Sofern jedoch möglich, soll

die Spende im Rahmen des Deutschlandstipendiums an geeignete Studierende 

frei vergeben werden der Fakultät:   

oder für Studierende der Studiengänge: 

vergeben werden. 

Der Fördernde ist an einem persönlichen Kontakt mit dem/ den geförderten Studierenden interessiert und 

damit einverstanden, dass die HTWK Leipzig die Kontaktdaten des Fördernden weitergibt.  

Für den Fall, dass die jeweilige Stipendiatin/ der Stipendiat vor Ablauf der Dauer des Stipendiums den Anspruch 

auf das Stipendium verliert (z.B. Abschluss des Studiums, Exmatrikulation, Bewilligung eines anderen 

Stipendiums), wird das Einverständnis erteilt, dass die geleisteten Beträge auf der Grundlage der 

Auswahlentscheidung der Fakultät als Deutschlandstipendien an andere Studierende der HTWK Leipzig 

vergeben werden, die sich für das Vergabeverfahren 2023/24 beworben haben. 
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4. Teilnahme an Auswahlsitzungen

Der Fördernde kann bei der Auswahlsitzung anwesend sein und beratend tätig werden. 

☐ Ja, ich wünsche dies. Bitte kontaktieren Sie mich bezüglich des Termins.

☐ Nein, ich möchte an der Auswahlsitzung nicht teilnehmen.

5. Verpflichtungen der HTWK Leipzig

Die HTWK Leipzig verpflichtet sich, die Spende ausschließlich im Rahmen des Deutschlandstipendiums gemäß 

dem Stipendienprogramm-Gesetz (StipG) sowie der Verordnung zur Durchführung des Stipendienprogramm-

Gesetzes zu verwenden, geeignete Studierende auszuwählen, die Stipendien monatlich auszuzahlen sowie eine 

geeignete kalenderjährliche Bescheinigung über die gespendeten Beträge auszustellen. 

6. Datenerfassung/Datenschutz 

Gemäß § 13 StipG wird über die Förderung nach diesem Gesetz eine Bundesstatistik geführt. Die HTWK Leipzig 

ist verpflichtet, der zuständigen staatlichen Stelle zu diesem Zweck Auskünfte über den privaten Mittel- und 

Zuwendungsgeber mitzuteilen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit betreffen diese Auskünfte die Rechtsform 

des privaten Mittelgebers, Angaben zur Bindung der bereitgestellten Mittel für bestimmte Studiengänge sowie 

die Gesamtsumme der bereitgestellten Mittel. Die HTWK Leipzig speichert und verarbeitet die Kontaktdaten 

des Fördernden zum Zweck der Kontaktpflege. Der Fördernde kann der Speicherung, Verarbeitung und 

Nutzung seiner Daten widersprechen.  

Der Fördernde verwendet die Daten der Stipendiatinnen und Stipendiaten sorgsam und gibt diese nicht an 

Dritte weiter. 

Ort, Datum: 

(Bitte handschriftlich unterzeichnen.) 

Ort, Datum: 

Prof. Dr. Swantje Rother 

Kanzlerin HTWK Leipzig
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